
Bundesgericht
rügt Radio und
Fernseh Aufsicht
Die Unabhängige Beschwerdeinstanz
für Radio und Fernsehen UBI muss
eine Beschwerde des Vereins gegen
Tierfabriken VgT doch noch behan
deln Dies hat das Bundesgericht in ei
nem am Montag veröffentlichten Urteil
entschieden

VgT Präsident Erwin Kessler hatte
von der UBI die Feststellung verlangt
dass das Schweizer Fernsehen das Viel
faltsgebot verletzt habe Grund SF
hatte darauf verzichtet der Öffentlich
keit mitzuteilen dass der Europäische
Gerichtshof für Menschenrechte die
Nichtausstrahlung eines VgT Werbe
spots durch das Schweizer Fernsehen
gerügt hatte

Laut Bundesgericht hat die UBI Kess
lers Eingabe zu Recht nicht als Pro
grammbeschwerde entgegengenom
men Das Vielfaltsgebot sei auch nicht
verletzt Denn dieses gelte in erster Li
nie dem Schutz der Meinungsbildung
des Publikums und nicht der Steigerung
von Kesslers persönlichem Ansehen
oder der Stärkung seiner Medienprä
senz Die UBl hätte die Eingabe aber als
sogenannte Zugangsbeschwerde be
handeln müssen Die Beschwerdein
stanz wird deshalb zu prüfen haben ob
das Schweizer Fernsehen durch das
Totschweigen des Gerichtsentscheids
den VgT Präsidenten unzulässig diskri
miniert hat rhas
Urteil 2C 59 2010
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